
 

 
                                                                                                                   
  

 
 
 
 
Energie Calw GmbH                                                                         
Robert-Bosch-Str. 20 
z. Hd. Thorsten Graf 
75365 Calw 
 
 
 
 

Antrag auf 1000 € ENCW-Erdgasprämie 
(Förderbedingungen siehe Blatt 2) 
 
 
 
Adresse des Antragstellers und Fahrzeugeigentümers 

Name, Vorname 
 
 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ, Ort 
 
 

Telefon (für evtl. Rückfragen) 
 
 

 
 
Bankverbindung 

Kreditinstitut 
 
 

Konto-Nr. BLZ 

 
 
Angaben zum Erdgasfahrzeug 

Fahrzeughersteller 
 
 

Fahrzeugfabrikat 
 

Kennzeichen 
 
 

Tag der Erstzulassung 
 

Motorleistung in kW 
 
 

Hubraum 

 
Bitte folgendes beilegen: 
 
[   ] Kopie des Fahrzeugbriefes                   [   ] Kopie des Kaufvertrages 
 
 
 
 
Ich bitte um Überweisung der Erdgasprämie in Höhe von € 1000,00 auf das angegebene Konto. 
Die umseitigen Förderbedingungen habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 
 

Ort Datum Unterschrift 
 
 

 



 

 
 

 
Bedingungen zum Prämienantrag 

für ein Erdgasfahrzeug 
 

– Förderbedingungen – 
 
 
 

1. Auf die Gewährung einer Prämie besteht kein Rechtsanspruch. Die Prämie wird nach    
diesen Förderbedingungen nur so lange gewährt, bis die hierfür von der Energie Calw 
GmbH bereitgestellten finanziellen Mittel ausgeschöpft sind. 
 

2. Bezuschusst werden Erdgasfahrzeuge. Die Prämienhöhe der ENCW beträgt € 1000,00 
pro Fahrzeug. 
 

3. Miet- und Leasingfahrzeuge werden nur dann bezuschusst, wenn die Vertragslaufzeit     
mindestens 2 Jahre beträgt. 
 

4. Die Prämie wird nur gewährt, wenn keine andere Förderung in Anspruch genommen        
wird oder bereits in Anspruch genommen wurde. 
 

5. Die Prämie kann nur gewährt werden, wenn das Erdgasfahrzeug bei einem mit der  
ENCW kooperierenden Autohaus gekauft wird. 
 

6. Der Antragsteller ist Eigentümer des Erdgasfahrzeuges. 
 
7. Die Prämie kann nur gewährt werden, wenn das Erdgasfahrzeug im Kreis Calw 

zugelassen ist. 
 

8. Es werden maximal 5 Fahrzeuge pro Eigentümer gefördert. 
 

9. Der Antragsteller verpflichtet sich, bei Verkauf des Fahrzeuges binnen 2 Jahren, seit 
Zulassung des Fahrzeugs auf den Eigentümer, die Energie Calw GmbH hierüber zu 
informieren. Die Energie Calw GmbH behält sich in diesem Fall vor, den Prämienbetrag 
in voller Höhe zurückzufordern. Das gleiche gilt für den Fall der Stilllegung des 
Fahrzeuges. Der Antragssteller weist auf Nachfrage der Energie Calw GmbH in den 
ersten 2 Jahren nach Zulassung des Fahrzeugs auf den Eigentümer nach, dass er noch 
Eigentümer des Fahrzeuges ist. 

 
10. Dem Zuschussantrag sind die Kopie des Kaufvertrages sowie die Kopie des 

Fahrzeugbriefes beizufügen. 
 

11. Der Zuschuss wird nach Prüfung der Angaben und nach entsprechendem Vorlegen der 
vorgenannten Voraussetzungen durch die Energie Calw GmbH ausbezahlt.  

 
 


